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Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 

 
ü Termine April 2010 
ü Abzinsungspflicht für den Bilanzansatz unverzinslicher 

Gesellschafterdarlehen 
ü Investitionsabzugsbetrag setzt ausschließliche oder fast ausschließliche 

betriebliche Nutzung voraus 
ü Wertaufholungen auf Aktien mit unterschiedlichen Abschreibungsjahren 

sind nach dem Prinzip des "Last in - First out" zuzuordnen 
ü Entschädigung für Arbeitszeitreduzierung ermäßigt zu besteuern 
ü Schönheitsreparaturen gehören im Anschaffungsjahr bei gleichzeitigen 

Instandsetzungsmaßnahmen zu den anschaffungsnahen Aufwendungen 
ü Prüfung der Einkünfteerzielungsabsicht bei leer stehenden Wohnungen 
ü Unternehmensgründern muss eine Steuernummer erteilt werden 
ü Grundstücksgemeinschaft kann Vorsteuer nur abziehen, wenn sie 

Leistungsempfänger und die Rechnung an sie adressiert ist 
ü Kindergeld: Herabsetzung der Altersgrenze von 27 auf 25 Jahre ist 

verfassungsgemäß 
ü Behinderungsbedingte Umbaumaßnahmen können außergewöhnliche 

Belastung sein 
ü Bei Verdachtskündigung ist vorherige Anhörung erforderlich 
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Termine April 2010 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3 

12.4.2010 15.4.2010 7.4.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12.4.2010 15.4.2010 7.4.2010 

Sozialversicherung5 28.4.2010 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis 
zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 
dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Ein-
gang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugs-
ermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalender-
vierteljahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 
Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den 
drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkas-
sen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann 
bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.4.2010) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftrag-
te erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitster-
min an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fällig-
keit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 

Abzinsungspflicht für 
den Bilanzansatz unver-
zinslicher Gesellschaf-
terdarlehen 

 

Unverzinsliche Gesellschafterdarlehen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind 
grundsätzlich abzuzinsen. Bei einer unbefristeten Laufzeit ist wirtschaftlich betrachtet auf 
die Umstände des Einzelfalls abzustellen. Auf eine formale Kündigungsmöglichkeit 
kommt es nicht an. Der gesetzlich festgelegte Zinssatz beträgt 5,5 %. 
Es findet keine Differenzierung zwischen Gesellschafter- und Fremddarlehen statt. Daher 
sind die vorstehenden Grundsätze auch auf eigenkapitalersetzende Darlehen anwendbar. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 
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Investitionsabzugsbe-
trag setzt ausschließli-
che oder fast aus-
schließliche betriebliche 
Nutzung voraus 

 

Der Gesellschafter einer GbR bildete einen Investitionsabzugsbetrag für die zukünftige 
Anschaffung eines betrieblichen Pkw mit der Begründung, dass er für das Fahrzeug ein 
Fahrtenbuch führen werde. 
Das Finanzamt lehnte dies ab und begründete dies damit, dass der Gesellschafter seine 
private Autonutzung nach der 1 %-Regelung ermittelt habe und deshalb die ausschließli-
che oder fast ausschließliche betriebliche Nutzung (die private Nutzung darf nicht mehr 
als 10 % betragen) nicht gegeben sei. 
Der Bundesfinanzhof betrachtet in seinem Beschluss nicht die Vergangenheit, sondern 
stellt darauf ab, dass das am Ende des Gewinnermittlungszeitraums dargelegte künftige 
Investitionsverhalten schlüssig und plausibel ist. Da der Gesellschafter den Nachweis der 
fast ausschließlichen betrieblichen Nutzung des Pkw durch Führung eines Fahrtenbuchs 
erbringen wolle, sei dem zu folgen. Schließlich könne man von einem zum anderen Ver-
anlagungszeitraum zwischen der 1 %-Regelung und der Führung eines Fahrtenbuchs 
wechseln. 
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob das Gericht auch im Hauptsacheverfahren so entschei-
det. Die Ausführungen im Beschluss sprechen aber dafür. 

 

Wertaufholungen auf 
Aktien mit unterschied-
lichen Abschreibungs-
jahren sind nach dem 
Prinzip des „Last in – 
First out“ zuzuordnen 

 

Aufwendungen und Erträge aus Aktien, die eine Kapitalgesellschaft hält, sind seit 2002 
steuerlich nicht mehr zu berücksichtigen. Der Bundesfinanzhof hatte jetzt über folgenden 
Fall zu entscheiden: Die A-GmbH hatte 1998 bis 2003 Aktien gekauft und darauf in allen 
Jahren wegen gesunkener Kurse Abschreibungen vorgenommen. Die Abschreibungen 
bis 2001 wurden steuermindernd vorgenommen, die Abschreibungen ab 2002 waren 
steuerlich nicht absetzbar. Als die Kurse 2004 wieder stiegen, musste A diese Wertaufho-
lungen in ihrer Handelsbilanz als Ertrag ausweisen. Steuerlich war jetzt fraglich, welchen 
Abschreibungen die Wertaufholungen zeitlich zuzuordnen sind. Soweit sie auf Abschrei-
bungen vor 2002 entfallen, sind sie steuerpflichtig, ansonsten steuerfrei. 
Das Gericht entschied zugunsten der A, dass hier das Prinzip des „Last in – First out“ gilt. 
Danach sind die Wertaufholungen den ab 2002 vorgenommenen Abschreibungen zuzu-
ordnen und deshalb steuerfrei. 

 

Entschädigung für Ar-
beitszeitreduzierung er-
mäßigt zu besteuern 

 

Eine Arbeitnehmerin schloss mit ihrem Arbeitgeber einen Vertrag über die Reduzierung 
ihrer Arbeitszeit um 50 %. Die in einer Nebenabrede zum Arbeitsvertrag vereinbarte 
Teilabfindung für die Arbeitszeitreduzierung zahlte der Arbeitgeber in einer Summe. 
Finanzamt und Finanzgericht lehnten es ab, die Teilabfindung als außerordentliche Ein-
künfte ermäßigt zu besteuern, weil das Arbeitsverhältnis nicht beendet worden war. 
Der Bundesfinanzhof hat sich dieser Auffassung nicht angeschlossen. Das Gesetz verlange 
nicht, dass das Arbeitsverhältnis beendet werden müsse, um Entschädigungen als Ersatz 
für entgangene oder entgehende Einnahmen ermäßigt zu besteuern. 
Das Gericht weist allerdings darauf hin, dass die Initiative zur Vertragsänderung nicht 
vom Arbeitnehmer ausgehen darf. 

 

Schönheitsreparaturen 
gehören im Anschaf-
fungsjahr bei gleichzei-
tigen Instandsetzungs-
maßnahmen zu den an-
schaffungsnahen Auf-
wendungen 

 

A kaufte 2004 ein Wohnhaus und setzte es im gleichen Jahr umfangreich instand. Die 
Aufwendungen hierfür ordnete er den Gebäude-Anschaffungskosten zu. Die gleichzeitig 
durchgeführten Schönheitsreparaturen behandelte er als sofort abzugsfähigen Erhaltungs-
aufwand. 
Der Bundesfinanzhof sah das anders, weil alle von A durchgeführten Maßnahmen einheit-
lich als anschaffungsnahe Aufwendungen zu beurteilen und den Gebäude-
Anschaffungskosten zuzurechnen waren. 
Tipp: Schönheitsreparaturen nach Ablauf von drei Jahren seit Anschaffung sind i. d. R. 
sofort abzugsfähig. 
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Prüfung der Einkünfte-
erzielungsabsicht bei 
leer stehenden Woh-
nungen 

 

Aufwendungen für eine leer stehende Wohnung können als vorab entstandene Werbungs-
kosten abziehbar sein. Voraussetzung ist jedoch, dass der Eigentümer eine Einkünfteerzie-
lungsabsicht hat, die nachzuweisen ist. Bei länger leer stehenden oder renovierungsbedürf-
tigen Wohnungen muss ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der späteren Vermietung 
oder Renovierung erkennbar sein. Indizien für die Vermietungsabsicht können z. B. Inse-
rate in einer Zeitung, Vermietungsangebote im Internet oder die Beauftragung eines Mak-
lers sein. Ist eine solche Vermietungsabsicht nicht erkennbar, können Verluste wegen 
fehlender Einkünfteerzielungsabsicht nicht berücksichtigt werden. 
Umfasst ein Objekt mehrere Wohnungen, müssen diese Voraussetzungen für jede einzelne 
Wohnung nachgewiesen werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

Unternehmensgründern 
muss eine Steuernum-
mer erteilt werden 

 

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs besteht der Anspruch auf Erteilung einer 
Steuernummer schon dann, wenn der angehende Unternehmer ernsthaft erklärt, eine ge-
werbliche oder freiberufliche Tätigkeit aufzunehmen. Nur in offensichtlichen Miss-
brauchsfällen kann die Vergabe der Steuernummer abgelehnt werden. 
Die Erteilung einer Steuernummer ist für Umsatzsteuerzwecke Voraussetzung für eine 
selbstständige Tätigkeit, weil die Steuernummer in der Rechnung angegeben werden muss 
und Grundlage für die Beantragung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist. In der 
Verweigerung der Erteilung einer Steuernummer sieht das Gericht einen Eingriff in das 
Grundrecht der Berufsfreiheit. 
Ein Finanzamt hatte einem Fliesenleger die Erteilung einer Steuernummer verweigert, 
weil es die Tätigkeit des Unternehmers nicht als selbstständig anerkannte. 

 

Grundstücksgemein-
schaft kann Vorsteuer 
nur abziehen, wenn sie 
Leistungsempfänger 
und die Rechnung an 
sie adressiert ist 

 

Sehr oft versagt das Finanzamt den von einem Unternehmer geltend gemachten Vorsteu-
erabzug, weil in der Rechnung über die Eingangsleistungen die formalen Voraussetzungen 
nicht erfüllt sind. Treten mehrere Personen in Form einer unternehmerisch tätigen Ge-
meinschaft auf, ist es besonders wichtig, dass die Gemeinschaft (nicht einzelne Gemein-
schafter) Leistungsempfänger und die Rechnung ebenfalls an die Gemeinschaft adressiert 
ist. 
Zur Verdeutlichung folgender Fall: Eine Grundstücksgemeinschaft, bestehend aus den 
Eheleuten M und F, ist Eigentümerin eines Grundstücks, das mit einem Geschäftshaus 
bebaut ist. Sämtliche Gewerbeeinheiten des Geschäftshauses haben die Eheleute umsatz-
steuerpflichtig an andere Unternehmer vermietet. M gibt im eigenen Namen zur Moderni-
sierung und Instandsetzung umfangreiche Umbauten in Auftrag. Dabei legt er nicht offen, 
dass er auch im Namen des anderen Gemeinschafters, nämlich der F, handelt. Die Ein-
gangsrechnungen der Handwerker werden ebenfalls nur an den M adressiert. Damit ist die 
Grundstücksgemeinschaft nicht Leistungsempfänger und mangels an sie adressierter 
Rechnungen besteht kein Anspruch auf Vorsteuerabzug. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

Kindergeld: Herabset-
zung der Altersgrenze 
von 27 auf 25 Jahre ist 
verfassungsgemäß 

 

Ein Kind, das das 18. aber noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat, wird beim Kinder-
geld oder Kinderfreibetrag berücksichtigt, wenn es für einen Beruf ausgebildet wird. 
Die zum 1.1.2007 in Kraft getretene Absenkung der Altersgrenze von 27 auf 25 Jahre 
verstößt weder gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes noch gegen den Gleichbe-
handlungsgrundsatz. Mit der Entscheidung, die Altersgrenze für den Bezug des Kinder-
geldes und die Gewährung des Kinderfreibetrages herabzusetzen, verfolgt der Gesetzgeber 
legitime und zulässige Ziele. Dies ist nicht zu beanstanden. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts München) 
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Behinderungsbedingte 
Umbaumaßnahmen 
können außergewöhnli-
che Belastung sein 

 

Um dem nach einem Schlaganfall schwerstbehinderten Ehemann (Grad der Behinderung 
100 % mit Merkzeichen G, aG, H und RF) den Aufenthalt in einem Pflegeheim zu erspa-
ren, nahmen die Ehegatten Umbaumaßnahmen an ihrem Einfamilienhaus vor. Neben dem 
Bau einer Rollstuhlrampe und der Einrichtung eines behindertengerechten Bades mussten 
auch andere Räume umfunktioniert werden. 
Das Finanzamt lehnte es ab, die Aufwendungen von rd. 70.000 € als außergewöhnliche 
Belastung zu berücksichtigen. Das Finanzgericht verwies auf die sogenannte Gegenwert-
lehre. Die Umbauten hätten den Wert der Immobilie wesentlich erhöht, sodass keine 
außergewöhnliche Belastung vorliege. 
Der Bundesfinanzhof entschied zugunsten des Ehepaars. Aufwendungen für einen behin-
derungsbedingten Umbau eines Hauses können dann als außergewöhnliche Belastung 
abziehbar sein, wenn sie sich aus der Situation der Zwangsläufigkeit ergeben und die 
Erlangung eines Gegenwerts unter solchen Umständen im Einzelfall in den Hintergrund 
tritt. 

 

Bei Verdachtskündi-
gung ist vorherige An-
hörung erforderlich 

 

Arbeitgeber, die wirksam eine Verdachtskündigung vornehmen wollen, haben den betref-
fenden Arbeitnehmer vorher anzuhören. Um von einer ausreichenden Anhörung sprechen 
zu können, muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Ernsthaftigkeit der Situation 
deutlich machen. Dazu gehört, dass er ihn wissen lässt, dass er aufgrund konkreter Ver-
dachtsmomente einen zur Kündigung berechtigenden Verdacht gegen den Arbeitnehmer 
hegt und darauf gegebenenfalls eine Kündigung zu stützen beabsichtigt. Darüber hinaus 
muss er dem Arbeitnehmer Gelegenheit geben, entweder einen Rechtsanwalt hinzuzuzie-
hen oder sich über einen solchen innerhalb einer bestimmten Frist zu äußern. 
Dies hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg im Falle eines Filialleiters ent-
schieden, der unter dem Verdacht stand, sich fünf Euro Fundgeld widerrechtlich angeeig-
net zu haben. Dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer lediglich zu den ihm bekannt ge-
wordenen Verdachtsmomenten befragt, genügt demnach nicht. 

 
 


